DNA-Identitätsfeststellung     (Stand: 12.05.99/M14e)





Bereits am 17.03.1997 wurde die Zulässigkeit der DNA-Analyse im anhängigen Strafverfahren gesetzlich geregelt (§§ 81e, 81f StPO). Mit dem Identitätsfeststellungsgesetz vom 07.09.1998 wurde der „genetische Fingerabdruck“ auch für zukünftige Strafverfahren für zulässig erklärt (§ 81g StPO). § 2 DNA-IdentitätsfeststellungsG erklärt Maßnahmen nach § 81g StPO ausdrücklich bei Verurteilten für zulässig.





Voraussetzungen für Maßnahmen nach § 81g StPO


Es muß sich um eine Straftat von erheblicher Bedeutung handeln, insbesondere um


ein Verbrechen (Mindestfreiheitsstrafe ein Jahr),


ein Vergehen gegen die sexuelle Selbstbestimmung,


eine gefährliche Körperverletzung,


einen Diebstahl in besonders schwerem Fall oder 


eine Erpressung.


Es muß mit einer zukünftigen Begehung obiger „Katalogtaten“ gerechnet werden können:


wegen Art oder Ausführung der Tat,


der Persönlichkeit des Beschuldigten oder


aufgrund sonstiger Erkenntnisse.





Durchführung der Maßnahmen nach § 81g StPO


Die Maßnahme kann nur vom Richter angeordnet werden (§ 81f Abs. 1 Satz 1 StPO).


In der Regel wird man vom Richter Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten.


Proben werden durch  Entnahme von Speichel (freiwillig) oder  Blut (unfreiwillig) gewonnen.


Rechtsmittel gegen den Beschluß ist die Beschwerde. Gegen die ablehnende Beschwerdeentscheidung können Verfassungs- und danach Menschenrechtsbeschwerde eingelegt werden.





Da die betreffenden gesetzlichen Regelungen noch sehr neu sind, ist die wissenschaftliche Diskussion über Zulässigkeit und Gesetzmäßigkeit noch im Gange, auch liegen noch keine Urteile von Obergerichten vor. Deshalb ist mit Ergänzungen dieses Merkblattes zu rechnen.





Was kann getan werden, um die Anordnung der DNA-Analyse zu verhindern?


Bedenken an der Verfassungsmäßigkeit äußern:


Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, insbesondere, wenn man lediglich wegen einer gefährlichen Körperverletzung untersucht werden soll. 


Verstoß gegen die Menschenwürde.


Eine Richtervorlage gemäß Art. 100 Abs. 1 GG zum Bundesverfassungsgericht anregen.


Darlegen, wieso nicht mit einer künftigen Straftat zu rechnen ist.


Die Maßnahme ist unzulässig, wenn nicht mit deliktstypischem Identifizierungsmaterial im Zusammenhang mit einer künftigen Straftat gerechnet werden kann. 





Sonstiges


Die Untersuchung erstreckt sich lediglich auf das DNA-Identifizierungsmuster, es darf kein „Persönlichkeitsprofil“ oder ähnliches erstellt werden (§ 81e Abs. 1 Satz 3 StPO).


Der Beweiswert der DNA-Analyse ist noch umstritten, jedoch kann bei einer PCR-Analyse die Verurteilung darauf alleine nicht gestützt werden (BGH NJW 1992, 2976).


Eine molekulargenetische Untersuchung ohne richterliche Anordnung ist unverwertbar.


Auch die Verwendung eines aufgrund § 81g StPO erlangten DNA-Identifizierungsmusters zum Nachteil eines Angeklagten, der keine Katalogtat begangen hat, ist unzulässig. Beispiel: Täter, der Aufkleber verklebt hat, wird aufgrund einer früher nach § 81g StPO durchgeführten DNA-Analyse überführt. 
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